
  

Berichterstattung zulässig

Über Vorgänge im Kloster durfte in Wort und Bild berichtet
werden

„Terror im Namen des Herrn“ – unter dieser Überschrift berichtet eine Zeitschrift
über Vorgänge in einem Nonnenkloster und in der dazu gehörenden Realschule. In
dem Artikel heißt es, die Nonnen des Klosters seien von einem Mitglied des
Geheimbundes „Engelwerk“ beeinflusst und hätten sich mittlerweile in eine
gefährliche Sekte verwandelt. Von „Terror im Kloster“ ist die Rede. Zudem heißt es,
dass einige Nonnen das Kloster verlassen hätten. Andere seien weggesperrt
worden; manche seien medikamentenabhängig oder dem Alkohol verfallen. Die
Provinzoberin des Klosters sieht in dem Artikel eine Verleumdung und beschwert
sich beim Deutschen Presserat über die Zeitschrift. Keine der Nonnen gehöre dem
erwähnten Engelwerk an. Sie weist darauf hin, dass sich ein Fotograf der Zeitschrift
zweimal ohne Erlaubnis in Kloster und Realschule aufgehalten habe. Er habe dort
fotografiert, bis er Hausverbot erhalten habe. Die Rechtsabteilung der Zeitschrift hält
dem Vorwurf entgegen, der Fotograf sei nicht in die Privatsphäre der Nonnen
eingedrungen. Auch sei keine der Nonnen auf den Fotos zu identifizieren. Die
Einschätzung, dass sich die Nonnen von einer anerkannten religiösen Vereinigung in
eine gefährliche Sekte verwandelt haben könnten, sei eine zulässige
Meinungsäußerung und von Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. Die
veröffentlichte Passage über Alkohol und Medikamente habe die Zeitschrift durch
Quellenhinweise belegt. (2002)

Eine Verletzung der Ziffer 2 des Pressekodex – so die Entscheidung des
Beschwerdeausschusses – liegt nicht vor. Es handelt sich um eine zulässige
Berichterstattung, in der die Redaktion die Vorgänge im Kloster beschreibt und sie
entsprechend bewertet. Die Passage über die Nonnen, die das Kloster verlassen
haben oder Medikamenten oder dem Alkohol verfallen sind, geht klar ersichtlich auf
die Äußerung eines Politikers zurück. Der Leser weiß so, dass es sich nicht um
redaktionell nachrecherchierte Fakten, sondern um die Ansichten eines Dritten
handelt. Er kann sie somit selbst bewerten. Das Verhalten des Fotografen vermag
der Ausschuss ebenfalls nicht zu kritisieren. Es besteht ein öffentliches Interesse an
der Berichterstattung über Kloster und Schule, was Fotos einschließt. Das später
ausgesprochene Hausverbot hat der Fotograf beachtet, so dass nicht gegen Ziffer 4
des Pressekodex (Recherchegrundsätze) verstoßen wurde. (B1–80/02)
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